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Organisatorische / personelle Regelungen zur Gefahrgutbeförderung in Versandstücken 
(Verpackungen, Großverpackungen, Großpackmittel, Druckgefäße für Gase) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sind Sie an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt durch: 
Versenden, Verpacken, Verladen, Transport im öffentlichen 
Verkehrsraum, Entladen? 

NEIN 
Erzeugen Sie Abfälle die der 
Beseitigung oder Verwertung 
zugeführt werden und als 
gefährliche Abfälle eingestuft sind? 

NEIN 

Fallen Ihre Produkte/Abfälle  unter eine Freistellungsregelung nach den Abschnitten 1.1.3.1  Buchstaben a – f,  1.1.3.2, 1.1.3.3, 
1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 oder Unterabschnitt 1.1.3.4.1 des ADR oder handelt es sich um folgende UN-Nummern:  UN 1327, 1372, 
1387, 1845 als Kühlmittel, 1856, 1857, 1910, 2071, 2216, 2807, 2812, 3166, 3171, 3334, 3335, 3359, 3360, 3363 nach 1.1.3.1 b 
des ADR oder UN 3496? 

  JA 

- Versenden, verladen oder befördern Sie in freigestellten     
  Mengen nach: 
- Kapitel 3.4 des ADR als begrenzte Menge 
- Kapitel 3.5 des ADR als freigestellte Menge? 
 

  JA 
- Unterweisung der an der Beförderung beteiligten   
  Personen nach Kapitel 1.3 des ADR 
- Schulungsnachweise sind mindestens  5 Jahre lang 
  aufzubewahren und auf Verlangen den Überwachungs- 
  behörden vorzulegen 
- Fahrzeugführer benötigen eine Unterweisung nach 
  Kapitel 1.3 des ADR 
- Es ist noch kein Gefahrgutbeauftragter erforderlich 

NEIN 

NEIN 

Keine 
Gefahrgut- 
beförderung 

 

Keine 
Gefahrgut- 
beförderung 

 

  JA 
  JA 
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Wird die Tabelle 1.1.3.6 des ADR beim Versand oder dem 
Transport überschritten ( auch nur einmalig) oder sind 
Stoffe der Kategorie „0“ dabei 

NEIN - Nach § 2 Nr. 1 der Gefahrgutbeauftragtenverordnung 
  (GbV) ist noch kein Gefahrgutbeauftragter schriftlich zu 
  bestellen. Ein Gefahrgutberater ist jedoch empfehlenswert. 
- Unterweisung der an der Beförderung beteiligten 
  Personen nach Kapitel 1.3 des ADR  
- Schulungsnachweise sind mindestens  5 Jahre lang 
  aufzubewahren und auf Verlangen den Überwachungs-  
  behörden vorzulegen 
- Fahrzeugführer benötigen noch keine ADR- 
  Schulungsbescheinigung nach Abschnitt 8.2.1 ADR 
 
 

 

Werden kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporte 
durchgeführt, oder wird in Mengen verpackt und versendet,  
die nicht unter eine Freimenge / Freistellung fallen, oder 
wird oberhalb der Grenzmenge nach der Tabelle 1.1.3.6 
ADR versendet oder befördert?  

  JA 

- Unterweisung der an der Beförderung beteiligte Personen 
nach Kapitel 1.3 des ADR 

- Schulungsnachweise sind mindestens  5 Jahre lang 
aufzubewahren und auf Verlangen den Überwachungs-
behörden vorzulegen 

- Fahrzeugführer benötigen eine ADR-
Schulungsbescheinigung nach Abschnitt 8.2.1 ADR 

- Es ist ein Gefahrgutbeauftragter schriftlich zu bestellen 

  JA 


